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Verpflichtende Zusatzangaben für Bürgerenergiegesellschaften
Die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Gebotsabgabe eine Bürgerenergiegesellschaft ist und die Gesellschaft und deren Mitglieder oder Anteilseigner vor der Gebotsabgabe keine Verträge zur Übertragung ihrer Anteile oder Stimmrechte nach der Gebotsabgabe geschlossen oder sonstige Absprachen zur Umgehung der Voraussetzungen nach § 3 Nummer 15 EEG nach der Gebotsabgabe getroffen haben, soweit die vereinbarte Übertragung oder die sonstigen Absprachen dazu führen, dass nach der Gebotsabgabe die Voraussetzungen nach § 3 Nummer 15 EEG nicht mehr erfüllt sind oder umgangen werden;  
1)
Weder die Gesellschaft noch eines ihrer stimmberechtigten Mitglieder selbst oder als stimmberechtigtes Mitglied einer anderen Gesellschaft   	a) in den zwölf Monaten, die der Gebotsabgabe vorangegangen sind, einen Zuschlag für eine
	    Windenergieanlage an Land erhalten hat und  	b) zu dem Gebotstermin andere Gebote abgegeben hat, die gemeinsam mit dem Gebot eine 
	    installierte Leistung von 18 Megawatt übersteigen.
2)
Der Gemeinde, in der die geplanten Windenergieanlagen errichtet werden sollen, oder einer Gesellschaft, an der diese Gemeinde zu 100 Prozent beteiligt ist, eine finanzielle Beteiligung von 10 Prozent an der Bürgerenergiegesellschaft hält oder der entsprechenden Gemeinde oder einer Gesellschaft, an der diese Gemeinde zu 100 Prozent beteiligt ist, eine finanzielle Beteiligung von 10 Prozent an der Bürgerenergiegesellschaft angeboten worden ist.
3)
1. Angaben zum Bieter und dem Gebot
Hinweise: Dieses Formular ist mit dem Computer auszufüllen. Diese Erklärung ist Geboten von Bürgerenergiegesellschaften nach § 3 Nr. 15 EEG zwingend beizulegen.  
 
Die Nichtbeachtung der Formatvorgaben führt nach § 33 Absatz 1 EEG zum Ausschluss des Gebots.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass:
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